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Fnzz/y
Fräsc/z-Fater

Erbschwierigkeiten
ZzMiZ Fas/amenZ vez/wg/e 79F2 Fe
Fr/z/a.s.serzn, mane Fc/zwieger-
mwZZer, Fr/zengememir/za/Z mei-
«es A/(z«Kffl miZ sewcm Zw//-
/ings/zm/er. Fie te/imm/e a/s
Fes/amenZsvzz//.s/7-ecA:e/- wnz/ a/s

Fermöge«.sverwa/Zer eine Fa«/c.
JFir Zza/en, Fc/z/immes a/znenof,
z/as FezirAsgeric/zZ wm amZ/z'c/ze«

FeisZanF zzGi/zZ ei «ic/zZ.'z> Man
rz'eZ wns zzzm Feizng eines .Tnwa/-
Zes, was sic/z in z/er Fo/ge a/s
zzazzsser F/zese« - «ic/zZs gewesen»
erwies. Mez'zz Sc/zwager zz£/7eg/e»
seine F/Zern, /zis sie ins //eim
mwss/e« — wnz/ /iess z/a/zei a//es
veric/zwmc/ezz, szzmZ/ic/zes /«ven-
Zar, sFwZ/ic/ze« Fc/zmwcA;. Zzzwa/Z
w/e ßank könne« «ic/z/s mac/ze«,

ei /e/z/en Fe sc/zri/z7ic/zen Feweise.
Könne« Fie wns ra/e«, an we/c/ze
FZe//e w/r uns «zzc/z wenz/e« Aron-
zzezz? JFz'r Arönne« wnz/ wzz//en ein-
yàc/z «ic/zZ g/aw/zen wnz/ aA:ze/zZie-

re«, z/zzss FeZrwger «ic/zZ zur Fe-
cAe«ic/za/z gezogen wera'en, wenn
sc/zzz« Fe F/Zern versagte«.;;

Liebe Frau D., wo nichts mehr
ist, kann man mchts erben. Sie
und wohl auch Ihr Mann plagen
sich nun seit Jahren mit dem
«Erbschleicher» herum. Leider
haben Sie kerne Beweise für vor-
handenes Vermögen. Ihr Schwa-

ger, welcher die ganze Zeit über
die Eltern verköstigte, pflegte
und betreute, kann gerechter-
weise dafür Rechnung stellen.
Wenn ich in einem meiner letz-
ten Artikel von einem «gerechten
Ausgleich» geschrieben habe, so

ist dies vom moralischen Stand-
punkt aus sicher richtig. Das
Gesetz kann aber nicht nach
moralischen Grundsätzen ge-
handhabt werden. Nur Fakten,
Beweise zählen. Sie haben keine
solchen.
Was sagt eigentlich Ihr Ehemann
zu der ganzen Angelegenheit?
Das würde mich interessieren,
denn er (nicht Sie) ist schliesslich
blutsverwandt, wäre Miterbe.
Haben Sie beide das Geld so nö-
tig? Man sollte sich im Alter das
Leben nicht unnötig schwer ma-
chen. Versuchen Sie anzuneh-
men, was nicht zu ändern ist.
Machen Sie einen dicken Strich
nach dem Motto: «Es ist besser,
Unrecht zu leiden als Unrecht zu
tun!»

Hier pflegen —

dort erben!
zz/c/z />/« sc/zwer /ze/zinz/erZ wnz/

AzonnZe z/es/za//z mezner Fc/zweVer
/zei z/er FeZrewzzng anderer F/Zern
n/e eZwas /ze//en. Fie /zaZ sic/z z'n

z/en vergangenen 75 /a/zre« ZoZa/

/zingege/ze« /wr Fe èeznampzzZzer-
Ze, .sc/z wer zwcArerAranke MzzZZer

zznz/ /tzr z/en 62 Ja/zre a/Zen FaZer,
we/c/zer ZoZa/e .4r/erie«verA:a/kw«g
/zaZZe. Die Fzstm/Ae mezner Fc/zwe-
.sZer mwss/e sic/z .stark einsc/zrzi'n-

A:e«, a//e.s z/er //e/zen F/Zern wegen.
IFieviei z/az/ meine Fc/zwesZer /ze-

rec/znen, /a//.s ei z« eznem Fr/z-
.sZreiZ Amme? Die F/Zern erac/zZeZen

ei a/i .se//ziZveriZzmFic/z, z/ass iic/z
meine Sc/zwe.sZer izz azz/zz/z/erZ.

Meine Frizzier Arwmmer/e« iic/z
w/zer/zau/zt nie zzm eZwai.z>

Ihr Brief, liebe Frau K., ist ein
Musterbeispiel dafür, wie man es
nicht machen soll. Wir haben
heute eine ganz andere Situation
als früher, wo es keine AHV gab,
wo die Kinder für betagte Eltern
sorgen mussten. In der Regel
wurde demjenigen Kind, welches
das Elternhaus übernahm, auch
die Sorge für Vater und Mutter
Überbunden.

Heute dürfen wir jeden Monat
unsere AHV entgegennehmen -
bis zum Tode. Wahrlich, ein si-
cheres Einkommen, welches erst
noch den Lebenskosten ange-
passt wird. Ich kann nur hoffen,
dass Ihre Schwester die finan-
zielle Seite gut geregelt hat(te).
Sie kann nur auf fünf Jahre zu-
rück Nachforderungen an die
Erben stehen. Setzen Sie sich zur
Wehr für Ihre Schwester, damit
die Erbteilung in Frieden vor
sich geht und die grosse Arbeit
anerkannt wird, welche Ihre
Schwester und deren ganze Fa-
milie geleistet hat. Ahen Lese-
rinnen und Lesern lege ich bei
dieser Gelegenheit dringend ans
Herz, Kostgeldfragen zu Lebzei-
ten der Kostgänger für beide
Teile befriedigend zu lösen. Lie-
be und Anerkennung kann man
nämlich auch mit Geld ausdrük-
ken!

Vorbeugen ist besser!
In den letzten Jahren sind Lie-
genschaften jährlich um einige
tausend Franken gestiegen. So
ist denn heute bald jedes «Hüsli»
bald eine halbe Million wert.
Haben betagte Eltern mehrere
Kinder, steht sich die Frage, wer
nach dem Tode die Liegenschaft
übernehmen soll (kann). Ist

Kambly Bretzeli.
Bodeständig guet.
Bretzeli von Kambly. Ein Biscuit mit
alter Tradition. Unverändert in
Qualität, Form und
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nichts vorgekehrt, nichts ge-
schrieben, wird auf Verlangen
nur eines Erben das Gebäude an
den Meistbietenden verkauft
und der Erlös geteilt. Senioren,
welche ein Eigenheim besitzen,
sollten unbedingt zu Lebzeiten
(wenn der gesunde Verstand
noch vorhanden ist) mit den
Nachkommen besprechen, wer
und zu welchen Bedingungen
einmal das Haus übernehmen
soll. Wohlverstanden, nicht nur
mündlich soll darüber gespro-
chen, sondern mit Hilfe eines
Notars muss alles hieb- und
stichfest auf Papier gebracht
werden.

Herr O. in A. schreibt:

«-JFz'r babe« zwei Fb'b«e. 7/«ser
//uz« ist atz/ Er. 546 000.- ge-
schätzt. Seit /abren kommt der
ä/tere So/z« wöc/zem/zc/z vorbei,
tzm T/ausba/tarbebe« zzz verrieb-
te« (tzzzezztge/i/ic/z). Meitze Frazz ist
dzzrc/z Frazzk/zeztezz u«ä Operatio-
«e« /ast gä«z/ic/z i«va/iz/. Lbzser

IFu«.scb wäre es, wetz« wir unse-
rem ä/teste« Sob« beute scbo« ei-
was Sc/zrz/i/ic/zes gebe« kö««te«.
Ztzm Feispie/, z/ass er das //az«
ztzm Schätzungswert kau/en
könnte (we«« es ztzm Ferkauf
kommt). Der zweite Sohn wäre
wahrscheinlich mit tz«serem For-
scb/ag einverstanden. JFisse« Sie
eine bessere Löstzng?»

Geniessen ohne Angst, nicht rechtzeitig
auf die Toilette zu kommen

Viele Leute leiden unter dem kleinen
Malheur, die Blasenentleerung nicht unter
Kontrolle zu haben. Sie leben mit der
Angst, nicht rechtzeitig auf die Toilette zu
kommen, und ziehen sich aus dem
aktiven Leben zurück und vereinsamen.
Das muss nicht
sein! Und weil
man sich mit dem
TENASYSTEM so
versorgen kann,
dass niemand
etwas merkt,
wenn das Malheur
passiert, können
Sie unbeschwert und sicher den Alltag
geniessen, immer und überall.
TENASYSTEM-Einlagen und -Slips
werden unter der normalen Unterwäsche
getragen und passen sich ganz dem
Körper an, als wären sie eine zweite Haut.
Senden Sie uns bitte den komplett aus-
gefüllten Coupon zurück. Sie erhalten
dann prompt und diskret Ihre Muster-
Packung und mehr Informationen.
Beides gratis.
Und weil es so bequem ist, können Sie
bei uns Ihre TENASYSTEM-Einlagen
direkt bestellen. Die Auslieferung erfolgt
mit ganz normalem Postpaket - diskret
und schnell.

Bestellung: 01/84036 60
Beratung: 01/840 54 64

Über 200000 Frauen und Männer
in der Schweiz leiden an Unstimmig-
keiten der Blasenkontrolle.

bitte folgende ^"Coupon-^

ImtTw/^Xnen^

olârefasensc---
bei Fran®"' cttvzere

°^nenzttei Bauen

und Männern- ^ ^
chlectif.

Temas-
Mölnlycke AG

Althardstrasse 195, 8105 Regensdorf

Sie sollten nach Rücksprache
mit den beiden Söhnen mit Hilfe
eines Notars in einem Testament
festlegen, dass Ihr ältester Sohn
nach Ihrem Tode zum Schät-

zungswert das Haus übernehmen
kann. Vorsichtshalber wäre noch
eine Klausel einzubauen, wo-
nach der ältere Sohn bei einem
Verkauf des Hauses innert zehn
(20) Jahren den Gewinn mit dem
Bruder zu teilen hat. Auf diese
Weise dürften alle Teile zufrie-
den sein. Sie sichern den Fami-
lienfrieden damit!

Kapital oder Rente
/cb bi« 67 ./abre ab, /ez/ig, ohne
«abere /l«geborzge. Da ich meh-
rere Jahre /a«g meine F/ter«
pflegte, babe« diese kezne A//F-
.Beiträge für mich bezab/i. Tcb er-
ba/ie «tzr Fr. 655.- monat/ich
/4//F Tch be.vz/ze ei« a/ie.s Fan-
ernbaz« ohne /eben Fom/brt, äazzz

Fr. 750 000.- Fapita/. Da fetzt
äie Zinsen .so niedrig sind, weiss
icb «icbt, ob e.y gescheiter wäre,
eine Lebensversicherung abzu-
scb/ie.s.se«. Der For.scb/ag äer
Fer.sicberu«g.sge.se//.seba/t /autet;
Finzab/ung von Fr. 50 704.-.
Jähr/iche Ferzinsung zu 7,4 % er-
gibt Fr. 5707.45 Zins so/a«ge icb
/ebe. Das Ge/d erhabe icb «icbt
zurück. 7cb /eiste mir «icbt so vie/.
/Vdr hie und äa eine Reise. JFas
so// icb tun ?»

Da Sie alleinstehend sind, würde
ich Ihnen die oben erwähnte
Rentenversicherung (ohne
Rückgewähr) empfehlen. Sie ha-
ben dadurch ein höheres, festes
monathches Einkommen und
werden sich des öftern «es Freu-
deli» gönnen! Auf Erben brau-
chen Sie keine Rücksicht zu
nehmen, die höhere Rente ist
wichtiger! Hoffentlich werden
Sie hundert Jahre alt! Haben Sie

ja keinerlei Hemmungen, einige
tausend Franken jährlich vom
Kapital (plus Zinsen!) zu brau-
chen, denn es kommt die Zeit, da
Sie nicht mehr soviel Freude am
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Reisen haben werden. Die Ein-
schränkungen im Alter kommen
von selbst, deshalb: Geniessen
Sie die Gegenwart!
«O wünsche nichts vorbei und
wünsche nichts zurück! Nur ru-
higes Gefühl der Gegenwart ist
Glück!» (Rückert)

Sie warten schon
«7cA AaAe scii JaAren meinen Fa-
/er gehegt, /ür /An Jen 77aw.sAa/i

besorg/, Jen Garten nnJ aacA im
zweiten 77aus (ZaAaa) /ür Jie
ZimmerAerren gewa.scAe« nnJ ge-
putzt. Eür Jen EasTcAeck AaAe icA
eine bo//maeAt, nicAt aber/ür Jen
Ge/JverAeAr mit Jer Rank. Die
Zinsen unJ Zimmermieten geAen
JortAin. Mein Faier Aat ein 7e-
.stament gemacAt. Nun rek/amiert
meine RcAwester unJ meint, Jas»
icA /ür Jie IFoAatmg Je.s Fater.s
Jen Zin,s zu AezaA/en AaAe. JFas

meinen Sie Jazu?»

Die viele Arbeit, die Mühe und
die Pflege des Vaters hat Ihnen
niemand vergönnt. Und jetzt
kommt noch die eigene Schwe-
ster auf den glorreichen Einfall,
man könnte der Schwester, wel-
che in der Wohnung des Vaters'
lebt, Zins verlangen. Dabei ko-
stet ein Tag im Pflegeheim
Fr. 109.-! Eine einfache Rech-

nung zeigt, dass die «Hauswart-
stelle» mit der Besorgung der
Zimmer und Miete wahrhaftig
die Nebenkosten der Wohnung
aufwiegt. Diese kann, solange
der Vater noch lebt, nicht ge-
räumt und nicht weitervermietet
werden (Wunsch des Vaters). Sie
kommen für alle Nebenkosten
wie Telefon, Radio, Fernsehen,
Strom, Heizung selbst auf. Mei-
ner Ansicht nach ist die jetzige
Lage mit Ihnen als Verwalterin
die günstigste für alle Teile. In
gar keinem Fall kann man Ihnen
für Ihr Zimmer zusätzlich eine
Miete verlangen. Sonst rate ich

Ihnen, den Miterben eine saftige
Rechnung für Ihre Arbeit zu
stellen.
Es gibt nichts, das es nicht gibt!

Wieviel darf ich
brauchen
«TcA Ain 50 JaA re a/i unJ AaAe

Fr. 55 000.- Vermögen. IFievie/
kann icA an Zinsen monai/icA
reeAnen, unJ wieviel Ja/" icA
AraueAen? Mein RnJgei sieAi /<?/-

genJermassen aus:

Einkommen:

AHV
Zinsen

Fr. 1500,
200,

1700.—

Ausgabe«:
Miete inkl. Heizung 582.—
Strom und PTT 136.—
Krankenkasse 118.90
2 Patenschaften
Terre des Hommes 60.—
1 Patenschaft Pro Infirmis 30.—
1 Patenschaft Kinder-
nottelefon 20.—
Krankenverein 20.—
Andere Spenden 30.—
Kindersackgeld 50.—
Lesestoff 30.—
Busabonnement 20.—
Apotheke 50.—
Coiffeuse, Pedicure 60.—

Total Fr. 1206.90

Die Er. 493.70, Jie üArig A/eiAen,
AraucAe icA /ür TGeiJer, k/eine
/ln.scAa/ungen unJ/ür Jie DezaA-

iung Je« Essens Aeim 5'oAn (Er.
200.-).» Erau 77. 7. in 7f.

Liebe Frau I., mir stechen zwei
Dinge in die Augen: erstens Ihre
Grosszügigkeit punkto Spenden
und zweitens die ungenügende
Bezahlung an den Sohn (weshalb
nicht an die Schwiegertochter,
denn diese hat ja für che Mittag-
essen die Arbeit?). Mit 80 Jah-

ren, das gebe ich gerne zu, weiss
man oft nicht mehr genau, wie
sehr die Kosten in den letzten
Jahren gestiegen sind. Aber auch
Ihre AHV!

Sie sind jetzt 80 Jahre alt. Mit-
nehmen können Sie nichts. Man
schaut gut zu Ihnen, deshalb
mein Rat: Bezahlen Sie dem
Sohn weiterhin die Fr. 6.60 fürs
Essen pro Tag, geben Sie aber
der Schwiegertochter monatlich
einen Anerkennungsbeitrag von
etwa Fr. 100- bis Fr. 120- für
ihre Arbeit. Selbst wenn Sie et-
was vom Kapital nehmen müss-
ten, wäre dies keine Sünde.
Zur Orientierung: Steuern und
Mobiliarversicherung (Haft-
pflicht?) werden aus der Ver-
rechnungssteuer bezahlt. Sie
können weiterhin mit minde-
stens Fr. 200 - bis Fr. 300.- «ab
Kasse» rechnen: Hauptsache,
Sie gönnen sich selbst auch et-
was, nicht nur den andern. Mit
dem erwähnten Geldbetrag an
die Schwiegertochter zeigen Sie
ihre Zuneigung und Ihre Aner-
kennung. Wer im Alter von An-
gehörigen gut umsorgt wird, hat
die Pflicht, diese Umsorgung zu
würdigen - mit einer angemesse-
nen Bezahlung! Freuen Sie sich,
dass Sie noch so gut «zwäg»
sind!

EruJy EröscA-Euier,
RwJgeiAera/eri«

.* kurhaus'
BB^ ^

Eä uBJLJ a
Residenz für Senioren
mit ärztlicher Betreuung und für
Kuraufenthalte vom Konkordat der
schweizerischen Krankenkassen
anerkannt.

Wir verwöhnen Sie, und in unserer
erstklassigen, aber familiären At-
mosphäre fühlen Sie sich auch bei
einem längeren Aufenthalt wohl.

Kurhaus Alpenblick, 6353 Weggis
Leitender Arzt: Dr. A. Zurkirchen
Direktion: R. + L. Ammann
Telefon 041/93 23 93
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